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Schweizer
Frauenfreundlichkeit
Das pos/'f/Ve ErgePn/s Per Absf/mmung vom
74. Jan/ traf P/e PeufscPe H/ocPenze/'fung
«D/e Ze/'f» unfer ob/gem 7ïfe/ fo/genPermas-
sen 7fommenf/eP:

Einprägsam formulierte es die Nationalrätin
Cornelia Füeg: «Wir Frauen bleiben Frauen
und Mütter, aber als Anerkennung dafür
möchten wir die Gleichberechtigung.» Ihre
Kampagne hatte Erfolg. Zehn Jahre nach
der Einführung des Frauenstimmrechts ist
die Gleichbehandlung von Mann und Frau in
der Schweiz gesetzlich geregelt. Artikel vier
der Schweizer Verfassung, der bisher nur
die Gleichheit vor dem Gesetz garantierte,
wurde korrigiert: «Mann und Frau sind
gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für
Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbil-
dung und Arbeit. Mann und Frau haben An-
spruch auf gleichen Lohn für gleichwertige
Arbeit.»
Gering war nur die Wahlbeteiligung - knapp
35 Prozent gingen zur Volksentscheidung,
davon stimmten 60 Prozent für die Gleich-
Stellung. Ausgiebig hatten sich «die alten
Adams und die feministischen Evas» (so die
Sprachregelung) in Zeitungen und Komitees
gestritten. Die Gegner der «Gleichmache-
rei» sahen Schlimmes auf die Schweiz zu-
kommen. Die ganze Angst vor dem Zerfall
von Demokratie und Marktwirtschaft brach in
einem Leserbrief an die Neue Zürcher Zei-
tung durch: «Mit der Zerstörung der Formen
wird jener Geist verstärkt, der die Jugend in
die Unsicherheit, Unruhe treibt... Wollen wir
mit einiger Verspätung den Unsinn des Aus-
landes nachahmen; aus Angst, wir könnten
als rückständig, als nicht ganz frauenfreund-
lieh erscheinen?»
Das merkwürdige Schweizer Nebeneinan-
der von Moderne und Althergebrachtem illu-

striert eine Abstimmung, die im Halbkanton
Obwalden gleichzeitig mit dem Volksent-
scheid stattfand: In Obwalden ist von nun an
das «nichteheliche Zusammenleben» straf-
frei; doch in zwölf der 26 Kantone wird das
«Konkubinat» nach wie vor strafrechtlich
verfolgt. Auf Bundesebene dagegen ist die
Schweiz nun fortschrittlicher als die Bundes-
republik.

DV diskutierte:
Weg von «mir Fraue»?!
Was an der Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Verbandes für Frauen-
rechte (SVF) in Biel (23. Mai) abgehandelt
wurde, ist heute teilweise bereits überholt.
Die Gleichberechtigungsvorlage, deren Un-
terstützung beschlossen wurde, ist gottlob
kein Thema mehr. Und was den Schulter-
schluss mit der Ofra in Sachen Offiziers-
schiessen anbelangt, veröffentlichte der

Ob kurz ober /ang
auf Pen /-/aarsebn/tt
kommt es an.

Spez/'a/-Damensa/on
Co/ffure-SfuP/'o Zub/
A/e//y Zuberbüb/er
E/Pg. P/p/. Co/7feuse, FacP/ePrer/n
8003 Ztir/cP, Zenfra/sfrasse 76
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